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Datenschutz im Verein: Umgang mit Gruppenversicherungsverträgen 
 
 
 

Bei sog. Gruppenversicherungsverträgen handelt es sich um Rahmenverträge zwi-
schen Vereinen/Verbänden und Versicherungsunternehmen, die den Mitgliedern un-
ter bestimmten Voraussetzungen den Abschluss von Einzelversicherungsverträgen 
zu günstigeren als den üblichen Konditionen ermöglichen. 
 
Werden für die Werbung zum Abschluss solcher Verträge personenbezogene Daten 
der Mitglieder an ein Versicherungsunternehmen übermittelt, setzt dies die Einwilli-
gung der Betroffenen voraus.  
 
In Bezug auf Altmitglieder wurde bisher eine Information mittels Avisschreibens mit 
der Möglichkeit des Widerspruchs für ausreichend gehalten. Die Aufsichtsbehörden 
stellen fest, dass auch für Altmitglieder die vorherige Einholung einer informierten 
Einwilligungserklärung erforderlich ist.  


